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Ausbildungsduldung nach § 60a Abs. 2 S. 4 AufenthG 

hier: Aufnahme der Ausbildung in der Zukunft 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zur Vereinheitlichung der Handhabung der Ausbildungsduldung nach § 60a Abs. 2 S. 

4 AufenthG ist davon auszugehen, dass eine Ausbildung im Sinne der Vorschrift 

aufgenommen wird, wenn der Ausbildungsbeginn bis zu drei Monaten in der Zukunft 

liegt. Bei Beantragung der Duldung nach § 60a Abs. 2 S. 4 AufenthG ist ein nach den 

jeweils einschlägigen Ordnungen oder Gesetzen wirksamer Ausbildungsvertrag 

vorzulegen. 
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Wird mehr als drei Monate vor Ausbildungsbeginn ein wirksamer Ausbildungsvertrag 

vorgelegt und liegen die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen des § 60a Abs. 2 S. 

3 AufenthG vor, kann für eine der Ausbildung unmittelbar vorgelagerte 

Einstiegsqualifikation eine Ermessensduldung erteilt werden. Die Erwerbstätigkeit soll, 

wenn keine Ausschlussgründe etwa nach § 60a Abs. 6 AufenthG einschlägig sind, in 

diesen Konstellationen erlaubt werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. Dr. Jan Schneider 

 

 


